
Anlage 1 zum RdErl. v. 8.8.1983 
Vordruck GBV 1 
Hochbauten der Landesforstverwaltung 
 
1 
Forstamt: Schlüssel 
Forstbetriebsbezirk: FA 

 
Geb.-Nr. 

 
2 Anschrift des Gebäudes 
Straße: 
PLZ:      Ortsbezeichnung: 
 
3.1 Lage des Gebäudes *) 
� Baugebiet  � Feldflur  � Wald 
 
3.2 Falls nicht Baugebiet, nächste Ortschaft 
Name:       Entfernung (km): 
 
4 Größe des bebauten Grundstücks 
(bebaute Fläche, Hofraum, Vor- und Hausgarten) 
ha a qm 
      
 
5 Baujahr 
    
        
Staatshochbauamt:      Bauunterhaltung aus Kapitel:  

  
    

 
6.1 Nebengebäude *) 
� Stall  � Scheune � Gerätehaus/Werkstatt    � Garage � Sonstige 
 
6.2 Gebäudeteile, die unter Denkmalschutz stehen: 
 
 
 
7 Reg.Nr. des Landesgrundbesitzverzeichnisses: 
 
8 Verwendung des Gebäudes *) 
8.1 Dienstwohnung:     � Wohnungsinhaber: 
8.2 Landesmietwohnung für Dienstkräfte:  � Mieterin/Mieter: 
8.3 Landesmietwohnung für Dritte:   � Mieterin/Mieter: 
8.4 Verpachtung für gewerbl. Zwecke u.ä.:  � Pächterin/Pächter: 
8.5 Forstbetrieb:     � Zweck: 
8.6 Sonstiges:      � Zweck: 
 
9 Bemerkungen 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Hinweis: Die Gebäude eines Forstamtes sind fortlaufend zu nummerieren. Beim Zugang eines Gebäudes durch Neubau, Kauf usw. ist in jedem 
Fall eine neue Gebäude-Nummer zu vergeben. Die Gebäude-Nummer ist auch bei der Zusammenarbeit mit den Staatshochbauämtern und den 
Oberfinanzdirektionen zu verwenden. 
Beim Abgang eines Gebäudes durch Verkauf, Abbruch usw. ist das Gebäudeblatt zu durchkreuzen und im Verzeichnis zu belassen. Die 
freiwerdende Gebäude-Nummer ist nicht wieder zu verwenden. 
In Zeile 9 sind Eintragungen der jeweiligen Dienststelle über Verkaufsabsichten, anderweitige Verwendung usw. vorzunehmen. 
 
*) Zutreffendes ankreuzen 


